
 

Gemeinde Lüdersdorf 
 

 

Niederschrift 

Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Lüdersdorf 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 28.01.2025 

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 

Sitzungsende: 23:00 Uhr 

Ort, Raum: im Musikraum Grundschule Herrnburg 
 
Anwesend 
 
Vorsitzende/r 
Prof. Dr. Erhard Huzel  
 
Mitglieder 
Matthias Hamann  
Frank Arnold  
Nils Dümcke  
Frank Rathke  
Nina Strugalla-D'Costa  
 
Protokollführung 
Franzisca Badusche  
 
 

Weiterhin anwesend: 
Herr Dr. Christian-Richard Kier 
Herr Dr. Peter Rehbein 
Herr Karl Borrmann 
1 Einwohnerin 
 
 

Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 
 

1 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

3 Bestätigung der Tagesordnung bzw. Änderungsanträge zur 
Tagesordnung 
 

 

 

4 Bericht des Bürgermeisters 
 

 
 



  
 

  
 

5 Stellungnahme der Verwaltung zu öffentlichen 
Bekanntmachungen gemäß Hauptsatzungsregelung 
 

 

1/0079/2025 

6 Antrag der Fraktion Die Initiative - Anpassung Hauptsatzung:  
Bekanntmachungsfrist beginnt mit Veröffentlichung im Amtsblatt 
 

 

7/0005/2024-1 

7 Stellungnahme der Verwaltung zu Anfragen von Mitgliedern der 
Gemeindevertretung nach § 34 Abs. 3 KV M-V 
 

 

1/0078/2025 

8 Antrag der Fraktion Die Initiative - Anpassung Hauptsatzung 
Regelung zu Anfragen von Gemeindevertretern 
 

 

7/0006/2024-1 

9 Stellungnahme der Verwaltung zur Vergabe von Aufträgen 
 

 
1/0080/2025 

10 Informationen und Anfragen 
 

 
 

 
 

Protokoll 
Öffentlicher Teil 
 
 

1 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung, der Anwesenheit sowie der 
Beschlussfähigkeit 

 

Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. Huzel, begrüßt die Anwesenden, spricht Neujahrswünsche 
aus, eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit sowie 
die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
 

 
 

2 Einwohnerfragestunde  
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 

 
 

3 Bestätigung der Tagesordnung bzw. Änderungsanträge zur 
Tagesordnung  

Der Ausschussvorsitzende beantragt TOP 7 und TOP 8 zu tauschen. 
Abstimmung über den Tausch: 
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

6 0 0 

 
Beschluss: 
Der Hauptausschuss bestätigt die vorstehende geänderte Tagesordnung. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

6 0 0 

 
 
 

 
 

4 Bericht des Bürgermeisters  
Der Bürgermeister berichtet in der anschließenden Gemeindevertretersitzung. 



  
 

  
 

 
 
 

 
 

5 Stellungnahme der Verwaltung zu öffentlichen 
Bekanntmachungen gemäß Hauptsatzungsregelung 1/0079/2025 

Der Ausschussvorsitzende erläutert den Sachverhalt. 
Frau Strugalla D`Costa merkt an, dass die Stellungnahme keine Begründung darstellt.  
Herr Rathke gibt zu bedenken, dass nicht jeder Haushalt mit dem Amtsblatt beliefert wird.  
Herr Dümcke plädiert dafür, wenn die Gemeindevertretersitzungen online übertragen 
werden, dann sollte auch die Veröffentlichung online sein.  
Laut Herrn Prof. Dr. Huzel soll eine Richtlinie vom Land kommen, welche die Übertragung 
von Sitzungen der Gemeindevertretungen regelt. 
Frau Strugalla D´Costa stellt klar, dass eine Veröffentlichung nicht nur im Amtsblatt erfolgen 
soll, sondern zusätzlich auch im Internet, damit eine größtmögliche Abdeckung erfolgt. Es 
soll ein Veröffentlichungsdatum sein, damit die Fristen zum gleichen Zeitpunkt beginnen, 
bzw. enden. 
 
 
 

 
 

6 Antrag der Fraktion Die Initiative - Anpassung Hauptsatzung:  
Bekanntmachungsfrist beginnt mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt 

7/0005/2024-1 

Der Ausschussvorsitzende erläutert den Sachverhalt. 
Die Mitglieder des Hauptausschusses einigen sich wie folgt: 

• Absatz 1 nicht streichen 
• Absatz 2 ergänzen:“… und weitere öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde…“ 
• Absatz 2, Satz 2 regelt den Fristbeginn (mit Ablauf des Erscheinungstages) 
• Das Amtsblatt erscheint am letzten Donnerstag im Monat 
• Den vorgeschlagenen neuen Absatz 2 streichen 

Somit lautet die Beschlussempfehlung wie folgt:  
 „(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Lüdersdorf, soweit es sich nicht um 
solche nach dem Baugesetzbuch (BauGB) handelt erfolgen im Internet, zu erreichen über 
den Link https://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen auf der Homepage des 
Amtes Schönberger Land.  
(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des 
BauGB und weitere öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen durch 
Abdruck im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinden und Städte des Amtes 
Schönberger Land UNS AMTSBLATT. Die öffentliche Bekanntmachung nach Satz 1 ist mit 
Ablauf des Erscheinungstages bewirkt. …“ 
Der Ursprungsantrag ist damit hinfällig. 
Beschluss: 
Der Hauptausschuss empfiehlt: 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Lüdersdorf, soweit es sich nicht um solche 
nach dem Baugesetzbuch (BauGB) handelt erfolgen im Internet, zu erreichen über den Link 
https://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen auf der Homepage des Amtes 
Schönberger Land.  
(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des 
BauGB und weitere öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen durch Abdruck 
im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinden und Städte des Amtes Schönberger 
Land UNS AMTSBLATT. Die öffentliche Bekanntmachung nach Satz 1 ist mit Ablauf des 
Erscheinungstages bewirkt. …“ 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

6 0 0 

 
 
 



  
 

  
 

 
 

7 Stellungnahme der Verwaltung zu Anfragen von Mitgliedern 
der Gemeindevertretung nach § 34 Abs. 3 KV M-V 1/0078/2025 

Der Ausschussvorsitzende erläutert den Sachverhalt. 
Beschluss: 
Der Hauptausschuss gibt der Gemeindevertretung folgende Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt das Einfügen eines neuen Absatzes unter §7 
Gemeindevertretung (dann Abs.3) mit folgendem Text:  
„Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen spätestens fünf Arbeitstage vorher 
bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen 
während der Gemeindevertretersitzung sowie schriftliche Anfragen sollen, sofern sie nicht in 
der Sitzung selbst beantwortet werden, innerhalb von vier Wochen schriftlich beantwortet 
werden. Die Einwohnerfragestunde steht den Mitgliedern der Gemeindevertretung für ihre 
Anfragen nicht zur Verfügung.“ 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

5 0 1 

 
 
 

 
 

8 Antrag der Fraktion Die Initiative - Anpassung Hauptsatzung 
Regelung zu Anfragen von Gemeindevertretern 7/0006/2024-1 

Der Ausschussvorsitzende erläutert den Sachverhalt. 
Frau Strugalla D´Costa vertritt die Auffassung die „angemessene Frist“ für die Beantwortung 
von Anfragen auf 4 Wochen zu ändern. 
Herr Arnold merkt an, dass Anfragen aus dem Bauausschuss mitunter ein halbes Jahr 
dauern, ehe diese beantwortet werden. Es wäre gut, wenn nach Ablauf von 4 Wochen eine 
kurze Rückmeldung käme, dass die Bearbeitung noch länger dauert. 
 
 
 

 
 

9 Stellungnahme der Verwaltung zur Vergabe von Aufträgen 1/0080/2025 
Der Ausschussvorsitzende erläutert den Sachverhalt. 
Herr Rathke erklärt, dass die Informationsvorlage eine Klarstellung der Rechtslage ist und 
das Amt die Aufträge auslöst. 
 
 
 

 
 

10 Informationen und Anfragen  
Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vorsitz:  Protokollführung: 



  
 

  
 

 
   
Prof. Dr. Erhard Huzel  Franzisca Badusche 
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